
Tabelle
für alle Stämpelgebühren, welche, vom >. Jänner >8.8 angefangeir, i» Coubenti-

ons-Münze oder Banknote» zu entrichten sind.
I Der Ein-
z kagSbsgen.

Urkunden von r fl. oder einem geringeren Betrag « sind siämpelfrey.
— von mehr als A fl. bis 20 fl.
-— von mehr alS ro fl. btS 52 fl.
-— von mehr alS 50 fl. bis 125 fl.
— von mehr als " 5 fl. bis » zo fl.
-— von mehr alS 250 fl. bis 500 fl.
— von mehr alS 500 fl. bis 1220 fl.
— van mehr als 1222 fl. bis 2222 fl.
-— von mehr alS 2222 fl. bis 4222 fl.
-— von mehr als 4222 fl. bis 8222 fl.

von mehr alS 8022 fl. bis 16022 fl.
-— von mehr alS 16222 si. bis 32002 fl.
— von mehr als 3- 222 st. bis 64222 fl.

für jeden Betrag , der 64222 fl. übersteigt, ohne Unterschied - -
Dt « inländischen Wechselbrtefe, Wechselproteste, und andere dergleichen

dem Wechselrechteunterstehenden Geldverschreibungen, trifft Hey dem Betrage bis 102 fl. der
Gkämpel der zweyten Clasie , mit - - - - - - -

Und für alle höheren Summen der dritten Clasie, mit - - - '
Wechselprotesteohne Ausnahmk mit - - - - - -

Jeder Bogen oder zwey Blätter der Hauptbücherr
Bey Großhändlern, Niederlägern , BanquierS und LandeSfabrikenerhält den Ttäm-

pel von - - - - - - - - - - .
Bey anderen Handelsleuten in der Residenz- und allen Haupt - und andernk. k. Städ¬

ten einer jeden Provinz , wie auch die Bücher aller Gewerbsleute und Professionistenohne Aus¬
nahme in der Residenzstadt Aiten, un^ in den Hauptstädten einer jeden Provinz, von -

Die B̂ücher der Gewerbsleute und Professionisten außer den Hauptstädtenund auf dem
offenen Lande, so wie auch alle Handelsleute oder Krämer außer den Städten , auf dem
platten Lande von - - - - - - - -

Der erste
Bogen.
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Prämien für Pferdzüchtler.
Die Verthetlung der Prämien für die von den k. k. D -schellern erzeugten, und ^ Lande-rzogen-n ^ Insten Hengstfoll-n,

und zwar für jed-S mit - 2 Ducaten im Sold -, und für di- drey scĥ sirn Mutt ^ folle^ wirb
in Korneuburg den 1. , in Bruck an der Leytha den 5- , und in St . Pölten d. 12 October^ ^Hrf ^ gen^
den .- daher die Concurrrenten zur Prämien -Dertheilung an diesen Tagen in den benannten ConcurSstationen lebe- mahl um

° "Lnn M kB 'Ämm, "n"r -g7» .II, S-Y--.-S -Illfä«, . s° g-schl-r- d,. D.» h-'-u"S d» P.ä« Im-n d-md-r-uff-,-
gendpn Wochentage.

Gerichtsferien.
1. An den Gönn - und gebothenen Feyer-

tagen.
» . Vom W .ihnachtSLagbis an den Tag

h. z Könige
z . Vom Palmsonntage bi- an den Oster¬

montag.
4 . An den z Bethtagen in der Kreuzwoche.
Z. Vom FronletchnamStage bis an den

folgenden Donnerstag.

Bey Berggerichten nur an den Sonn-
und gebothenen Feyertagen, und den
öffentlichenBethtagen.

Normatage,
an welchen alle Schauspiele , Tanze,

öffentlicheBelustigungen rc. in den k. k.
Staaten untersagt sind.

r . d. 19 . 2 . 22 . FeLr . ( Joseph deSH.
Sterbetag .)

2, d. - 8. Febr. u. i . März ( Leopold des
II . Sterbetag .)

z . d. 25 . März wegen Maria Verkünd.
4 . d. 7 . April am Ostersonntag, u. die

ganze Eharwoche vom Palmsonntag
angefongen.

5 . d. »6. May am Pflngflfefle.
6 d. 6 . Juny am Fronleichnamsfeste.
7 , d. 8- Sept . am Feste Mar . Geburt»
8, d. 1. Nov . am Feste Allerheiligen-
9, An den z letzten Adventtagen.
12, h. «L. Der. am Chrtsttage.
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